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HANDLUNGSLEITFADEN
MITTEILUNGSFALL

Was tun …

wenn ein Kind, eine Jugendliche oder ein Jugendlicher von sexueller Gewalt, 
Misshandlungen oder Vernachlässigung erzählt?

Mitteilungsfall

Nicht drängen!
 Kein Verhör. Kein Forscherdrang. 
Keine überstürzten Aktionen.

  Keine „Warum“-Fragen verwenden!

  Keine logischen Erklärungen einfordern!

  Keinen Druck ausüben!

  Keine unhaltbaren Versprechen oder  
Zusagen abgeben! 
 Keine Angebote machen, die nicht erfüllbar 
sind.

IM MOMENT DER MITTEILUNG IM MOMENT DER MITTEILUNG

  Ruhe bewahren!
Keine überstürzten Aktionen.

  Zuhören, Glauben schenken und den 
jungen Menschen ermutigen sich anzu-
vertrauen! 
 Auch Erzählungen von kleineren Grenzver-
letzungen ernst nehmen. Gerade Kinder 
erzählen zunächst nur einen Teil dessen, 
was ihnen widerfahren ist.

 Grenzen, Widerstände und zwiespältige Ge-
fühle des jungen Menschen respektieren!

 Zweifelsfrei Partei für den jungen Men-
schen ergreifen!
 „Du trägst keine Schuld an dem was vorge- 
fallen ist!“

  Versichern, dass das Gespräch vertraulich 
behandelt wird und nichts ohne Abspra-
che unternommen wird! 
 „Ich entscheide nicht über Deinen Kopf.“
– aber auch erklären –
„Ich werde mir Rat und Hilfe holen.“

  Die eigenen Grenzen und Möglichkeiten 
erkennen und akzeptieren!
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  Nichts auf eigene Faust unternehmen!

 Keine Konfrontation/eigene Befragung 
der/des vermutlichen Täterin/Täters! 
 Er/Sie könnte das vermutliche Opfer unter 
Druck setzen. 
– Verdunklungsgefahr –

  Keine eigenen Ermittlungen zum 
Tathergang!

  Keine Informationen an den/die 
potentielle/n Täter/in!

 Zunächst keine Konfrontation der Eltern 
 des vermutlichen Opfers mit dem Verdacht!

 Keine Entscheidungen und weitere Schritte 
ohne altersgemäßen Einbezug des jungen 
Menschen!

NACH DER MITTEILUNG

NACH DER MITTEILUNG

  Gespräch, Fakten und Situation 
dokumentieren!

Sich selber Hilfe holen!

 Sich mit einer Person des eigenen Vertrau- 
 ens oder im Team besprechen, ob die Wahr-
 nehmungen geteilt werden. Ungute Gefühle

zur Sprache bringen und den nächsten 
Handlungsschritt festlegen.

 Unbedingt mit der zuständigen Ansprech- 
person des Trägers Kontakt aufnehmen.

Bei einer begründeten Vermutung sollte 
der Träger eine „insofern erfahrene Fach-
kraft“ nach § 8b Abs. 1 SGB VIII (zum 
Beispiel über das örtliche Jugendamt) zur 
Beratung hinzuziehen. Sie schätzt das 
Gefährdungsrisiko ein und berät hinsichtlich 
weiterer  Handlungsschritte. 

Nach Absprache muss der Träger:

 Weiterleitung an 
LAG Kunst und Medien NRW e .V.
Wittener Straße 3, 44149 Dortmund
Tel. 0231-98 88 70 66, kontakt@lag-km.de
www.lag-km.de 
bzw. an das örtliche Jugendamt   
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